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Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG – Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Joh. 

Friedrich Behrens Aktiengesellschaft am 17. Juni 2020 („Erwerb und Verwendung eigener Ak-

tien“) 

Die von der Hauptversammlung am 23. Juni 2016 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien läuft am 22. Juni 2021 aus. Vor diesem Hintergrund soll der Hauptversammlung ein neuer 

Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen werden. 

Der geplante Beschluss über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien beinhaltet eine Ermäch-

tigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates zum Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-

onäre bei der Verwendung erworbener eigener Aktien. Der Vorstand ist daher gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 

8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG verpflichtet, der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über 

den Grund des Ausschlusses des Bezugsrechts vorzulegen. Der Bericht wird von der Einberufung der 

Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter www.Behrens.AG im Bereich 

„Aktie“ zugänglich gemacht und liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die 

Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich eine kostenlose Abschrift. Der Be-

richt wird während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auslegen.  

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

Tagesordnungspunkt 9 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 16. Juni 2025 

eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Mit der vorgeschlagenen 

Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgese-

henen Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vor-

teile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren. Die Ermächtigung kann auch von 

abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder auf deren Rech-

nung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnden Dritten ausgeübt werden.  

Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands sieht weiter vor, dass 

dieser mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Veräußerung der eigenen Aktien auch in anderer Wei-

se als über die Börse oder durch ein Veräußerungsangebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn 

die eigenen Aktien gegen eine Barleistung zu einem Veräußerungspreis veräußert werden, der den am 

Tag der Veräußerung durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie im Börsenhandel nicht 

wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung verringert sich um den Anteil am Grundkapital, der auf 

Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 

Die Aktien können ferner gegen Sachleistung veräußert werden, deren Wert bei einer Gesamtbeurtei-

lung nicht unangemessen niedrig ist (ohne Nebenkosten), insbesondere als (Teil-)Gegenleistung im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Unternehmensbeteiligungen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände.  

Weiter ist vorgesehen, dass die eigenen Aktien zur Erfüllung von Optionsrechten oder Wandlungs-

rechten und -pflichten aus in der Vergangenheit oder in Zukunft von der Gesellschaft oder von abhän-
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gigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begebenen oder garantierten 

Schuldverschreibungen verwendet werden können.  

Mit diesen Ermächtigungen wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG zugelassenen Möglichkeit 

zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient 

insbesondere dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien z. B. an institutionelle Anleger zu verkau-

fen. Außerdem können hierdurch neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Die 

gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsauschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, 

die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten schnell, flexibel und kos-

tengünstig zu nutzen. Es bedarf nicht der zeit- und kostenaufwendigen Abwicklung eines Bezugs-

rechts. Ferner ermöglicht der Ausschluss des Bezugsrechts es der Gesellschaft, im Rahmen ihrer beab-

sichtigten Akquisitionspolitik bei dem Erwerb von Unternehmen, aber auch beim Erwerb sonstiger 

Sachleistungen flexibel und kostengünstig zu agieren.  

Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung der eigenen Aktien dient auch dem 

Ziel, eigene Aktien zur Bedienung von Schuldverschreibungen einzusetzen, ohne zu diesem Zweck 

das bedingte Kapital nutzen zu müssen. Sofern der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch 

macht, werden die Aktien zu dem in den Anleihebedingungen vorgesehenen Ausgabebetrag an die 

berechtigten Personen ausgegeben.  

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass sich die 

Ermächtigung zum Erwerb und damit mittelbar auch die Ermächtigung zur Veräußerung auf insge-

samt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränken.  

Durch das Erfordernis einer Gegenleistung, die bei Barleistungen den Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet, und deren Wert bei Sachleistungen nicht unangemessen niedrig ist, wird sichergestellt, 

dass die Aktionäre vermögensmäßig allenfalls unwesentlich verwässert werden. Dem steht der Vorteil 

für die Gesellschaft und die Aktionäre gegenüber, durch die Erweiterung des Aktionärskreises das 

Interesse an der Aktie zu steigern bzw. bestimmte Sachleistungen liquiditätsschonend erwerben zu 

können. Bei Schuldverschreibungen wird eine Abwicklung zudem kostengünstiger gestaltet.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Veräußerung erworbener 

Aktien im Wege eines Angebots an alle Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als freie 

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden durch Verkauf an 

der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

Schließlich sieht die Ermächtigung auch vor, dass erworbene eigene Aktien eingezogen werden kön-

nen. Hierbei soll die Einziehung sowohl insoweit möglich sein, dass das Grundkapital der Gesellschaft 

bei Einziehung herabgesetzt wird, als auch ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einzie-

hung unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenen anteiligen Betrags 

des Grundkapitals. In beiden Fällen kommt es zu keiner Beeinträchtigung der Rechte der Aktionäre.  

Aufgrund der Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die vorgeschlagene Ermächtigung im Interes-

se der Gesellschaft und kann im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-

ßen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden in jedem einzelnen Fall prüfen und abwägen, ob der 

Bezugsrechtsausschluss erforderlich ist und im Interesse der Gesellschaft liegt. 

Ahrensburg, im Mai 2020 

Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft: 

 

 

Tobias Fischer-Zernin  

 


